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1. ANWENDUNGSBEREICH UND ZWECK

Diese Norm gilt für Lieferanten von Serienmaterial und Vorserienmaterial, sowie von Betriebsmitteln und Betriebsstoffen. 
Sie ist für alle Zulieferer der Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GesmbH (im Folgenden RMMVÖ) anzuwenden. 
In dieser Norm werden die Grundsätze und Anforderungen an den ergänzenden Verpackungseinsatz seitens des Lieferanten 
festgelegt. 
Die Verpackung ist teilespezifisch in Abhängigkeit von der Logistik, Qualitätssicherung, Umweltverträglichkeit und 
Wirtschaftlichkeit zu planen. Für den Anlieferungszustand des angelieferten Gutes haftet der Verpacker / Versender.

Es gilt zudem die I-LOG-103. In dieser sind die Freigabebedingungen und –verfahren wie auch die allgemeinen 
Lieferbedingungen für Kaufteile festgelegt.

2. BEGRIFFE / ABKÜRZUNGEN

Abriebfest Qualitätsmerkmal für Papier, Kartonage und Folie, das die Festigkeitseigenschaften 
gegenüber Abrieb beschreibt

ABS Acrylnitril/Butadien/Styrol-Copolymer
ESD elektrostatische Entladung (electrostatic discharge)
EPP expandiertes Polypropylen
EPS expandiertes Polystyrol (Styropor)
GLT Großladungsträger
Holz Sammelbegriff für alle Holzsorten, Sperrhölzer und Holzspanplatten
Innenverpackung Verpackungskomponenten innerhalb von Universalladungsträgern
Intercept® Intercept® ist eine polymerisierte Kupferfolie. Sie reagiert und bindet korrosive Gase 

dauerhaft und erzeugt somit eine neutralisierte Atmosphäre, die alle darin gelagerten 
Materialien vor Korrosion und Alterung schützt. Feuchtigkeit, die durch die 
Verpackungen migriert, wird von den korrosiven Elementen befreit und führt nicht mehr 
zu Korrosion (www.intercept-technology.de). Siehe auch Volkswagen Richtlinie 
Korrosion und Korrosionsschutz

Karton / Kartonage allgemeiner Begriff für Werkstoffe aus pflanzlichen Fasern, die zwischen Papier und 
Pappe anzusiedeln sind und im Allgemeinen für Verpackungszwecke verwendet werden 
(flächenbezogene Masse ca. zwischen 150 und 600 g/m²)

Kaschierung / kaschiert Vergütung von Papier, Karton und Wellpappe durch Aufbringung einer Decklage (z.B. 
PE-Folie)

KLT Kleinladungsträger
Kraft-Liner Bezeichnung für Papier, das aus Primärfasern hergestellt wurde (max. 20 % 

Sekundärfasern sind zulässig), Kraft-Liner weisen im Vergleich zu anderen 
Papieren eine hohe Reißfestigkeit auf

Ladungseinheit Zusammenfassung von Ladungsträgern 
Ladungsträger tragendes Mittel (Behälter) zum Zusammenfassen von Gütern
maschinenglattes Papier aufgrund von Temperatur und Druck, ein- bzw. beidseitig geglättetes Papier
Nasskonservierung Korrosionsschutzmaßnahme mit flüssigen Konservierungsmitteln
Packhilfsmittel Sammelbegriff für Hilfsmittel, die zusammen mit Packmittel zum Verpacken dienen, wie 

z.B. Stützmaterialien, Distanzschienen, Polster, Nägel, Klebeband, Trockenmittelbeutel
Packstoff Bezeichnung für den Verpackungswerkstoff
Packstück Gesamtheit von Packgut, Packmittel und Packhilfsmittel
Papier Werkstoff, der vorwiegend aus pflanzlichen Fasern besteht und durch Entwässerung 

einer Faserstoffaufschwemmung auf einem Sieb gebildet wird. 
Der entstehende Faserfilz wird anschließend verdichtet und getrocknet.
Die flächenbezogene Masse liegt bei bis zu 225 g/m².
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Pappe Oberbegriff für Vollpappe oder Wellpappe
PE Polyethylen (Thermoplast)
PP Polypropylen (Thermoplast)
PUR Polyurethan (Thermoplast)
Sonderladungsträger Sachnummern-spezifische Behälter (nicht Universalladungsträger)
Test-Liner Bezeichnung für Papier, das aus Sekundärfasern hergestellt wurde. Test-Liner weisen im 

Vergleich zu anderen Papieren (ohne weitere Verarbeitung) niedrigere Reißfestigkeiten 
auf.

Transport Sammelbegriff für alle im Versandprozess enthaltenen Phasen, wie Transport, Umschlag 
und Lagerung

Umverpackung alle Bereiche, die die Außenhaut der Verpackung betreffen wie z.B. Seitenwände, Deckel 
und Boden

Universalladungsträger Oberbegriff für alle GLT und KLT, aber nicht Sachnummern-spezifische Ladungsträger 
Unmittelbarer Teileschutz Packstoff, der direkt das Bauteil schützt oder umgibt, wie z.B. PE-Beutel, Polsterfolie, 

Stopfen
VCI Volatile Corrosion Inhibitor (Dampfphaseninhibitoren)
Vollpappe Werkstoff (einlagig, auch zusammengeklebt, beklebt, imprägniert oder beschichtet), 

dessen flächenbezogene Masse in der Regel oberhalb derjenigen für Karton liegt (500 
g/m²)

Wellpappe Pappe aus einer oder mehreren Lagen eines gewellten Papiers, das auf eine Lage oder 
zwischen mehreren Lagen eines anderen Papiers oder Pappe geklebt ist

3. ALLGEMEIN

Die Abstimmung der Behälter und Packlose ist gemeinsam mit dem Behälter- und Verpackungsplaner der RMMVÖ 
durchzuführen. Für den Teileschutz mit Innenverpackung ist der Lieferant zuständig.
Es wird angestrebt, vom Lieferanten bis zum Verbauort des Teils, diese nicht umzupacken.
Die Anforderungen der Logistiknorm der RMMVÖ sind zu berücksichtigen.

4. VERANTWORTUNG DER PROZESSBETEILIGTEN

Bei Vergabe des Bauteils werden von der RMMVÖ Behälter und Packlos vorgegeben. Anschließend muss vom Lieferanten 
ein Verpackungsvorschlag vorgelegt werden. Eine weitere Anpassung kann durch RMMVÖ oder Lieferanten während der 
Serie angefragt werden. Die Verantwortung für die qualitätsgerechte Anlieferung obliegt dem Lieferanten.

In der Planungsphase ist eine Einwegverpackung als Ausweichlösung vorzusehen. Diese muss ebenfalls den 
Anforderungen dieser Richtlinie genügen. Im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses werden alle 
Beteiligten angehalten, Verbesserungspotentiale aufzuzeigen. 
Sonderladungsträger werden vom Verpackungsplaner und der Abteilung Qualität der RMMVÖ mit dem Lieferanten 
entwickelt. 
Die Verantwortlichkeit für Verpackung von Bauteilen ist in der Logistiknorm der RMMVÖ geregelt.

5. VERPACKUNGSDEFINITION

5.1. Allgemeine Vorgaben

(1) Benutzer haben für eine sachgerechte Behandlung der Verpackung Sorge zu tragen.
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(2) Die Verpackung muss so ausgelegt werden, dass Bauteile über den gesamten Transport bis zum Verbauort nicht 
beschädigt werden.

(3) Die Verpackung muss wirtschaftlich und langlebig ausgelegt und aus den angeführten Materialien hergestellt 
sein. Falls Teile mehr als 12kg wiegen, muss eine Entnahme mit Hilfsmitteln möglich sein.

(4) Verpackungen sind vom Lieferant sauber anzuliefern.
(5) Kritische Flächen müssen geschützt sein, sodass sie beim gesamten Transport nicht beschädigt werden.
(6) Alle Behälter mit Fertigteilen, die sich nicht im direkten Eingriff befinden, müssen abgedeckt sein (z.B. KLT-

Abdeckung, PE-Beutel, etc.).
(7) Die gültigen nationalen und internationalen Verordnungen sind einzuhalten.
(8) Kritische Bauteile sind mit Obhut zu verpacken. Innenverpackungen aus Kunststoff oder Kartonage sind sinnhaft 

einzusetzen. Die Anwendung von PE-Beutel, VCI-Beutel, usw. können auch zum Schutz angewendet werden.
(9) Vollgutbehälter als auch Verpackungen, welche witterungsunbeständig sind, müssen jederzeit vor 

Wettereinflüssen geschützt werden.
(10) Verpackungsmaterial darf nur trocken verwendet werden.
(11) Bei Anbruch- und Restmengenbehälter wird ein qualitätsgerechter Umgang vorausgesetzt.
(12) Wenn Verschlussstopfen oder Folienbeutel verwendet werden, ist vom Lieferant die notwendige Sauberkeit 

entlang der Lieferkette zu gewährleisten. 
(13) Luftfrachtverpackungen: Die Behälter müssen fest mit einem Deckel und Kunststoffumreifungsbändern 

verschlossen sein (oder Verschraubung). Die Anforderungen gemäß Verordnung (EU) Nr. 185/2010 zur 
Festlegung von detaillierten Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards in der 
Luftsicherheit sind zu berücksichtigen. 

(14) Gefahrgutverpackungen: meist Kartonagen, müssen eine UN-, Zulassungs- und Gefahrgutklassennummer von 
z.B. der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (oder anderen Zulassungsbehörden) aufgedruckt 
haben und umweltgerecht entsorgt werden können.

(15) Verpackungen dürfen nicht aus den Behältern ragen. Innenverpackungen müssen so befestigt werden, dass sie 
sich nicht durch bspw. Wind lösen können und hinausstehen.

(16) Anbringung und Sicherung der VDA-Labels muss entsprechend der VDA 4902 (Warenanhänger, barcode-fähig) 
erfolgen. Grundsätzlich ist zu beachten, dass die VDA Labels an der dafür vorgesehenen Stelle angebracht werden 
und mittels einer Fixierung (Klebepunkte) befestigt werden.

5.2. Technische Vorgaben

(1) Verpackungsmaterial muss recyclebar sein. Einwegfolien (PE) sollten farblos sein, um von Sonderfolien 
unterscheidbar zu bleiben.

(2) Bauteile mit besonderem ESD-Schutz müssen entsprechend transportiert und gekennzeichnet (ESD Symbol auf 
Behälter) sein. Die Volumenleitfähigkeit muss über die Lebenszeit des Transporthilfsmittels ausreichende Werte 
aufweisen. Die Notwendigkeit einer antistatischen Beschichtung muss geprüft werden, wobei ein Abrieb dieser 
nicht vorkommen sollte.

(3) Bei Papier, Kartonage und Wellpappe besteht die Gefahr von Abrieb, Ausriss und Korrosionsförderung. 
Entsprechend müssen zusätzliche Anforderungen (siehe weiter unten) berücksichtigt werden.
Bei der Herstellung der Verpackung müssen Rückstände entfernt werden. 
Es muss auch gewährleistet werden, dass beim Öffnen der Verpackung diese nicht beschädigt werden.

 Abriebfestigkeit
Es sind ausschließlich Materialien mit (mechanisch oder chemisch) geglätteten Oberflächen zu verwenden.
Um bauteilspezifisch das Schadensrisiko zu minimieren, wird entsprechend individuell die Oberflächengüte 
bestimmt [Einsatzbereiche (Anhang A, Tabelle 1)].

 Festigkeitsmerkmale
Abhängig von der zu erfüllenden Funktion ist eine passende Festigkeit auszuwählen (Anhang A).

 Anforderung an Papier und VCI Papier
Zulässig sind Papiere als VCI-Papier (erhöhter Korrosionsschutz) und als Trennlage (z.B. Verpackung der 
Zylinderkopfdichtung). Die Spezifikationen hierzu, sind Anhang A, Tabelle 4 zu entnehmen.
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 Vermeidung korrosionsfördernder Eigenschaften
Es ist zu gewährleisten, dass die Packstoffe keine korrosionsfördernden Eigenschaften haben (Anhang A).

 Zugelassene Materialien für Einwegverpackungen
Tabelle 1

5.3. Technische Sauberkeit

Die vereinbarten Sauberkeitsanforderungen sind wiederkehrend nach (geprüft nach VDA Band 19 / ISO 16232 Teil 1 bis 
10) zu prüfen, sodass die Zielwerte gewährleistet werden können. Erstnachweis erfolgt im Rahmen der 
Erstmusterprüfung, anschließende Prüfungen müssen dokumentiert und bei Aufforderung vorgelegt werden.

5.4. Teilespezifische Anforderungen

In der nachfolgenden Tabelle sind Risiken und Beschädigungsmöglichkeiten als auch entsprechende Empfehlungen für die 
Ausführung der Verpackung aufgezählt.
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Tabelle 2
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6. ALLGEMEINE VORGABEN

Für Bauteile, bei denen ein Korrosionsrisiko besteht, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Dies gilt auch 
für den gesamten Versandprozess, beispielsweise bei schlechten Witterungsbedingungen oder langen Transportzeiten. Die 
umzusetzenden Korrosionsschutzmaßnahmen werden gemeinsam mit dem Lieferanten und der zuständigen 
Qualitätsabteilung der RMMVÖ eruiert.
Als Korrosionsschutzmaßnahme hat sich der Einsatz von VCI-/Intercept®-Materialien bewährt. Bei höheren 
Schutzanforderungen der Bauteile oder bei Korrosionsfällen trotz Einsatz von VCI-Verpackungssystemen, ist eine 
Kombination mit Nasskonservierung eine mögliche Lösungsvariante (Klärung mit dem jeweiligen Anforderungssteller). 
Bewährte Konservierungsöle sind der Liste der freigegebenen Verpackungsmaterialien zu entnehmen.

7. BEURTEILUNG UND DOKUMENTATION DER VERPACKUNG

Wenn Bedarf besteht, kann von den beteiligten Abteilungen die Sichtung der Musterverpackung in Anspruch genommen 
werden. Bei Konsens der Beteiligten und Notwendigkeit, kann ein Mustertransport koordiniert werden. Im Rahmen der 
kontinuierlichen Verbesserung können – in Abstimmung der Beteiligten – Optimierungen in die Serie einfließen.
Zur Null-Serie muss eine abgestimmte und qualitätsgerechte Verpackung (inkl. Teileschutz) im Einsatz sein.

8. AUSWEICHVERPACKUNGEN

Im Rahmen der Verpackungsdefinition sind durch den Lieferanten alternative Einwegverpackungen für Universal- und 
Sonderladungsträger zu entwickeln, welche – soweit möglich – dieselben Packlose und Abmessungen aufweisen. Diese 
müssen von der RMMVÖ freigegeben werden. 
Für KLT’s sind Einwegverpackungen so zu entwerfen, dass sie die Innenabmessungen des entsprechenden Serien-KLT’s 
nicht übertreffen, sodass sie in diese (ohne Umpacken) eingelagert werden können.
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Wenn eine Auslieferung im festgelegten Behälter nicht möglich ist, ist beim Verantwortlichen in der Logistikplanung, eine 
Freigabe für eine zeitlich begrenzte Zulieferung in dieser Ausweichverpackung einzuholen.
Alle Ausweichverpackungen müssen den festgelegten Anforderungen für die primäre Verpackung genügen. Falls 
Lieferungen in Ausweichverpackungen mangelhaft sind, behält sich die RMMVÖ das Recht vor, diese zurückzuweisen 
und/oder Zusatzkosten in Rechnung zu stellen.

9. SONSTIGE DOKUMENTE

Im Zusammenhang mit diesem Dokument sind folgende Dokumente ebenfalls zu berücksichtigen. MAN-Normen sind 
über PTD zu beziehen. 

M 3082 Konservierungsstoffe für Nutzfahrzeuge
M 3167 Transportkonservierung und -verpackung von Motorenbauteilen mit VCI-Materialien
M 3360 Bauteile mit besonderen Anforderungen an die Sauberkeit
M 3431 Richtlinie zur Verhinderung der Schädigung von elektronischen Systemen durch

elektrostatische Entladung (ESD)
M 3559 Verpackungsrichtlinien für Blattfedern 
M 3590 Verpackungsrichtlinie After Sales

10. MITGELTENDE UNTERLAGEN

DIN 53109 Prüfung von Papier und Pappe; Bestimmung des Abriebs nach dem Reibradverfahren
DIN 55468-1 Packstoffe – Wellpappe – Teil 1: Anforderung, Prüfung
DIN EN ISO 536 Papier und Pappe – Bestimmung der flächenbezogenen Masse
DIN EN ISO 1924-2 Papier und Pappe – Bestimmung von Eigenschaften bei zugförmiger Belastung – Teil 2: 

Verfahren mit konstanter Dehngeschwindigkeit
DIN EN ISO 1974 Papier; Bestimmung der Durchreißwiederstand (Verfahren nach Elmendorf)
DIN EN ISO 2758 Papier – Bestimmung der Berstfestigkeit
ISO 6588-1 Papier, Pappe und Zellstoffe – Bestimmung des pH-Wertes in wässerigen Extrakten
ISO 9197 Papier und Pappe – Bestimmung des Chloridgehaltes in wässerigen Extrakten 
ISO 16232 Straßenfahrzeuge - Sauberkeit von Komponenten für Fluidsysteme
ISPM Nr. 15 International Standard For Phytosanitary Measueres - Regulating wood packaging material in 

international trade;
International Plant Protection Convention (IPPC)

I-LOG 103  Qualitätssicherungsvereinbarung mit Lieferanten
Logistiknorm RMMVÖ

VDA Band 19 Prüfung der technischen Sauberkeit
VO (EG) Nr. 185/2010 Verordnung (EU) Nr. 185/2010 zur Festlegung von detaillierten Maßnahmen für die 

Durchführung der gemeinsamen Grundstandards in der Luftsicherheit
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11. ÄNDERUNGEN
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Version Kapitel Beschreibung der Änderung


